
Stand 23.03.2023 nur für den internen Dienstgebrauch

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Überwachungsbehörde

1. Probennummer (Untersuchungsamt) 0
2. Zuständige Überwachungsbehörde *
3. Ort des Erzeugerbetriebes *
4. Landkreis des Erzeugerbetriebs *
5. Betriebsnummer nach Viehverkehrsverordnung *

EFSA- 
Kode

Ursachen des Rückstandsbefundes *

C01A Fehlerhafte Anwendung
C02A Kaskade / Umwidmung von Stoffen
C03A Umweltkontamination
C04A Illegale Anwendung
C05A Natürliches Vorkommen
C06A Nichteinhaltung der Wartezeit
C07A Wartezeit eingehalten
C98A Anderes
C99A Unbekannt

EFSA- 
Kode

Maßnahmen *

A1 Verwaltungsmaßnahmen
A2 Strafanzeige

B Verstärkte Kontrollen vor Freigabe
C Maßnahmen aufgrund von in Proben aus der EU nachgewiesenem 

Pestizid, welches jedoch nicht für den Einsatz in der EU zugelassen 
ist.

D Kürzung von Gemeinschaftshilfe
E Tötung von Tieren und/oder Vernichtung von Produkten 
F Verfolgsprobenahme (Verdachtsprobenahme) 
G Maßnahmen aufgrund von in einheimischen Produkten 

nachgewiesenem Pestizid, welches jedoch in dem betreffenden Land 
nicht zugelassen ist

I Verfolgsuntersuchungen
M Charge nicht zum Verkauf freigegeben 
N Keine Maßnahmen
O Sonstige 
P Maßnahmen aufgrund von in Proben von ökologischen Erzeugnissen 

nachgewiesenem Pestizid, das jedoch nicht für den Einsatz im 
ökologischen Landbau zugelassen ist

R Schnellwarnmeldung 
S Rückruf
U Tiere und Erzeugnisse, die als ungeeignet für den menschlichen 

Verzehr eingestuft wurden
V Verbringungsverbot

W Verwarnungen 
Kommentar zu Erkenntnissen bzgl. Ursachen und Maßnahmen

6. Datum *
7. Bearbeitung durch *

Meldebogen „Positiver Rückstandsbefund" (Kontrollplan und Überwachungsplan)
gemäß Punkt 9 des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP)

Bitte Erläuterungen auf dem Tabellenblatt "Labor" beachten.
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